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Charakteristik: Reaktionskomponente auf Basis von Polyisocyanaten. 
Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet 
werden. 

 

Anwendungsbereich: Härterkomponente für PUR-Isolierfüller weiß 
Topfzeit:  

 

Mischungsverhältnis: 5 Vol.-Teile PUR-Isolierfüller : 1 Vol.-Teil PUR-Isolierfüller Express Härter 
oder 
7 Gew.-Teile PUR-Isolierfüller : 1 Gew.-Teil PUR-Isolierfüller Express Härter 

 

Topfzeit: Max. 2 Stunden (20°C/65% rel. Luftfeuchtigkeit)  
Achtung:  Bei höheren Material- und Umgebungstemperaturen verkürzt sich die Topfzeit. 
Weitere wichtige Hinweise finden Sie im Merkblatt "Allgemeine Hinweise zu PU-und DD-
Lacken". 

 

Gerätereinigung:  Waschlöser Nr. 52 und PUG Pinsel- u. Gerätereiniger 
 

Lagerfähigkeit:  Mindestens 1/2 Jahr im original - verschlossenen Gebinde lagerfähig. 
 

Besondere Hinweise:  Der Härter ist feuchtigkeitsempfindlich und kann durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit 
unbrauchbar werden. Daher nach jeder Entnahme das Gebinde sofort wieder gut 
verschließen. 

 

Sicherheit:  GefStoffV:  Xn  = gesundheitschädlich  
  F  = leicht entzündlich 
  Enthält Isocyanat. Hinweise des Herstellers beachten. 
BetrSichV: Leicht entzündlich (VBF A I) 
ADR/RID:  Klasse 3 F1 II  
UN-Code:  1263  
VBG 23: Unfallverhütungsvorschrift der BG der Chemischen Industrie "Verarbeiten von 
Anstrichstoffen” beachten.  
Außerdem ist das Merkblatt ZH 1/181 der BG der chemischen Industrie "Umgang mit PUR-
Anstrichstoffen" zu beachten. 

 

Bitte beachten:  Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der 
Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir 
aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen 
kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie 
befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhan-denen Untergrund und 
die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener 
Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch 
Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusam-menmischen fremder Produkte mit 
unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verar-beitung mit Fremdprodukten können wir 
keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der 
Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für 
Bauleistungen (VOB) zu beachten. 

  Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. 
 Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. 
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